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Sonderinformation | Stand: 28.12.2020 

Update zu den aktuellen Hilfsmaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie 
 

  

 

Corona-Hilfen werden umfangreich erweitert 

 

Es gibt zum einen die Novemberhilfe. Sie unterstützt die von den temporären Schließungen direkt, 

indirekt und mittelbar betroffenen Unternehmen, Betriebe, Selbstständigen, Vereine und 

Einrichtungen. Diese Hilfe wird nun – aufgrund der Verlängerung der Schließungen bis zum 10. 

Januar 2021 – als Dezemberhilfe für die Dauer der Schließung im Dezember 2020 im Rahmen der 

Vorgaben des EU-Beihilferechts verlängert. 

 

Zum anderen gibt es die Überbrückungshilfe III. Sie unterstützt Unternehmen, Soloselbstständige und 

Freiberufler, die besonders stark von der Corona-Krise betroffen sind. Dabei handelt es sich um 

Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Die Überbrückungshilfe II läuft derzeit noch bis 

zum 31. Dezember 2020. Anträge hierfür können rückwirkend bis 31. Januar 2021 gestellt werden. 

Das Programm wird nun als Überbrückungshilfe III bis Ende Juni 2021 verlängert und deutlich 

erweitert. 

 

 

Dezemberhilfe 

 

Antragsberechtigung 

Die Antragsberechtigung orientiert sich an jener der Novemberhilfe. So bleiben direkt, indirekt und 

mittelbar indirekt betroffene Unternehmen, Betriebe, Selbständige, Vereine und Einrichtungen 

antragsberechtigt. 

 

Förderhöhe 

Mit der Dezemberhilfe werden im Grundsatz erneut Zuschüsse von bis zu 75 % des Umsatzes aus 

Dezember 2019 anteilig für die Anzahl an Tagen der Schließung im Dezember 2020 gewährt. Hierbei 

ist erneut das europäische Beihilferecht zu beachten. Dieses erlaubt derzeit eine Förderung von 

insgesamt bis zu einer Million Euro – ohne konkrete Nachweise eines Schadens. Soweit es der 

beihilferechtliche Spielraum des Betroffenen angesichts schon bislang gewährter Beihilfen zulässt, 

wird der Zuschuss in Höhe von bis zu 75 % des Umsatzes des Vorjahresmonats auf dieser Grundlage 

gezahlt werden können. Zuschüsse zwischen einer und vier Millionen Euro nach der Bundesregelung 

Fixkostenhilfe wurden von Brüssel genehmigt.  
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Die Bundesregierung wird sich zudem im Gespräch mit der Europäischen Kommission dafür 

einsetzen, die beihilferechtlichen Höchstgrenzen auszuweiten. Für Zuschüsse von über 4 Millionen 

Euro sind weitere Abstimmungen mit der Europäischen Kommission nötig, um eine gesonderte 

Genehmigung im EU-Kontext zu erreichen. 

 

Antragstellung 

Die außerordentliche Wirtschaftshilfe für den Monat Dezember kann ab sofort beantragt werden. Die 

Antragstellung erfolgt wiederum über die bundesweit einheitliche Plattform 

www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de. Der Antragsprozess wird wie schon bei der 

Novemberhilfe über Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte oder vereidigte Buchprüfer 

erfolgen. Soloselbständige, die nicht mehr als 5.000 Euro Förderung beantragen, können die Anträge 

direkt stellen, wofür sie ein ELSTER-Zertifikat benötigen. 

 

Weiterführende Informationen 

Mehr Informationen und Hinweise zu den Themen Antragsberechtigung, Betroffenheit, 

Antragsprozess und steuerrechtliche Auswirkungen entnehmen Sie unserem Artikel 

Sonderinformation Novemberhilfe. Derzeit gehen wir davon aus, dass die Dezemberhilfe in diesen 

Themen der Novemberhilfe entsprechen wird. 

 

 

Überbrückungshilfe III 

 

Die Überbrückungshilfe unterstützt Unternehmen, Soloselbstständige sowie Freiberuflerinnen und 

Freiberufler, die von den Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung besonders stark betroffen sind. Es 

handelt sich um Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Die Überbrückungshilfe II läuft 

derzeit noch bis zum 31. Dezember 2020. Sie wird als Überbrückungshilfe III bis Ende Juni 2021 

verlängert und erweitert. Der Förderhöchstbetrag pro Monat wird auf 200.000 Euro, in besonderen 

Fällen auf 500.000 Euro erhöht. 

 

Antragsberechtigung 

Antragsberechtigt sind Unternehmen, Soloselbstständige sowie Freiberufler im Haupterwerb mit 

einem jährlichen Umsatz von bis zu 500 Millionen Euro. Örtliche Voraussetzung ist, dass sich der Sitz 

oder die Betriebsstätte im Inland befindet. In zeitlicher Hinsicht muss die Tätigkeit auf dem Markt 

bereits vor dem 1. Mai 2020 aufgenommen worden sein. Darüber hinaus setzt die 

Antragsberechtigung einen Umsatzrückgang voraus: 

• Umsatzeinbruch von mindestens 50 % in zwei zusammenhängenden Monaten im Zeitraum 

April bis Dezember 2020 gegenüber den jeweiligen Vorjahresmonaten; oder 

• Umsatzeinbruch von mindestens 30 % im Durchschnitt in den Monaten April bis Dezember 

2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. 

 

 

http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/
https://www.sonntag-partner.de/wp-content/uploads/2020/11/Sonderinformation_Ausserordentliche-Wirtschaftshilfen-26.11.2020.pdf
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Zusätzlich antragsberechtigte Unternehmen 

1. Unternehmen, die im Dezember von den zusätzlichen Schließungen direkt oder indirekt 

betroffen sind 

Neu geschlossene Unternehmen im Dezember 2020 (ins. Einzelhandel): Die Überbrückungshilfe III 

steht im Dezember 2020 für die Unternehmen zur Verfügung, die aufgrund des Beschlusses der 

Bundeskanzlerin und der Regierungschefs der Länder vom 13. Dezember 2020 im Dezember 

zusätzlich geschlossen werden. Der Kreis der antragsberechtigten Unternehmen umfasst sowohl die 

direkt geschlossenen Unternehmen wie auch diejenigen Unternehmen mit einem sehr starken 

Geschäftsbezug zu den direkt geschlossenen Unternehmen (indirekt Betroffene). Für diese 

Unternehmen gilt ein Förderhöchstbetrag von 500.000 Euro pro Monat. Es sollen Abschlagszahlungen 

entsprechend der Regelungen der außerordentlichen Wirtschaftshilfen (maximal 50.000 Euro) 

ermöglicht werden. 

 

2. Unternehmen, die im neuen Jahr weiter von den am 28. Oktober bzw. den jetzt neu 

vereinbarten Schließungen betroffen sind 

Geschlossene Unternehmen im Jahr 2021: Die Überbrückungshilfe III steht für den Zeitraum der 

Schließungen im ersten Halbjahr 2021 für diejenigen Unternehmen in den Monaten zur Verfügung, in 

denen sie aufgrund der Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Regierungschefs der Länder auch 

im Jahr 2021 im betreffenden Monat geschlossen bleiben (bzw. indirekt von den Schließungen 

betroffen sind). Der Kreis der antragsberechtigten Unternehmen entspricht ebenso wie die 

Förderhöchstsummen den unter 1. dargestellten Konstellationen (Förderhöchstbetrag 500.000 Euro 

pro Monat). Es sollen Abschlagszahlungen vorgesehen werden. 

 

3. Unternehmen, die zwar nicht geschlossen sind, aber auch im neuen Jahr erhebliche 

Umsatzeinbußen haben  

Antragsberechtigt für die Überbrückungshilfe III sind schließlich diejenigen Unternehmen, die zwar 

nicht geschlossen und im engeren Sinne direkt oder indirekt betroffen sind, aber dennoch besonders 

hohe Umsatzrückgänge während der Zeit der Schließungsanordnungen zu verzeichnen haben. 

Schon bisher sieht die Überbrückungshilfe III daher für November und Dezember 2020 vor, 

dass Unternehmen für diese beiden Monate antragsberechtigt sind, die einen Umsatzrückgang im 

Vergleich zum Vorjahresumsatz von 40 % aufweisen. Diese Regelung wird für das erste Halbjahr 

2021 verlängert, sodass Unternehmen anspruchsberechtigt sind, deren Umsatz im Vergleich zum 

Umsatz des Vergleichsmonats des Jahres 2019 um 40 % zurückgegangen ist. Ihnen steht dann die 

Überbrückungshilfe III für den Schließungsmonat zu. 

 

Hier liegt die Obergrenze für die Fixkostenerstattung bei den in der Überbrückungshilfe III 

üblichen 200.000 Euro pro Monat. 

 

Höhe der Überbrückungshilfe III 

Der Förderhöchstbetrag beträgt 200.000 Euro pro Monat. Die Höhe der Zuschüsse orientiert sich wie 

bisher auch am Ausfall der Umsätze. Dabei gilt: je höher der Umsatzausfall im Vergleich zu der Zeit 
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vor der Pandemie, desto höher die Überbrückungshilfe. Die Überbrückungshilfe kompensiert die 

Fixkosten dabei wie folgt: 

• 90 % der Fixkosten bei mehr als 70 % Umsatzeinbruch 

• 60 % der Fixkosten bei Umsatzrückgang von 50 % bis 70 % 

• 40 % der Fixkosten bei Umsatzeinbruch von mehr als 30 % 

• Beträgt der Umsatzrückgang weniger als 30 % erfolgt keine Erstattung 

 

Förderfähige Kosten 

Förderfähige Kosten sind Mieten und Pachten, Finanzierungskosten und ähnliche Kosten, die nicht 

umsatzabhängig sind (Kosten für Auszubildende oder Grundsteuern). Gefördert werden auch 

Aufwendungen für Personal, das Kurzarbeit nicht nutzen kann (Pauschale in Höhe von 20 % der 

übrigen förderfähigen Fixkosten), Modernisierungs-, Renovierungs- und Umbaumaßnahmen zur 

Umsetzung von Hygienekonzepten bis zu 20.000 Euro, Abschreibungen von Wirtschaftsgütern bis zu 

50 % sowie Marketing- und Werbekosten (maximal in Höhe der entsprechenden Ausgaben im Jahr 

2019). 

 

Für ganz besonders von der Corona-Krise betroffene Branchen werden weitere Kosten anerkannt. 

Dies betrifft Soloselbstständige, die Reisebranche (Reisebüros und Reiseveranstalter) sowie die 

Kultur- und Veranstaltungswirtschaft. 

 

Abschlagszahlungen 

Für die von der Schließung betroffenen Unternehmen soll es Abschlagszahlungen ähnlich wie bei den 

außerordentlichen Wirtschaftshilfen geben. 

 

Antragstellung 

Nach Abschluss der Programmierarbeiten erfolgt die Antragstellung – wie bisher auch – elektronisch 

durch Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer oder Rechtsanwälte über die 

Überbrückungshilfe-Plattform. 

 

Soloselbstständige können bis zu einem Betrag von 5.000 Euro unter Nutzung ihres von der 

Steuererklärung bekannten ELSTER-Zertifikats direkt – also ohne Beauftragung zum Beispiel eines 

Steuerberaters – Anträge stellen. 

 

Weitere Regelungen 

Den mit den Schließungsanordnungen verbundene Wertverlust von Waren und anderen 

Wirtschaftsgütern im Einzelhandel und anderen Branchen will der Bund auffangen, indem 

Teilabschreibungen unbürokratisch und schnell möglich gemacht werden. Zu inventarisierende Güter 

können ausgebucht werden. Damit kann der Handel die insoweit entstehenden Verluste unmittelbar 

verrechnen und steuermindernd ansetzen. Dies soll die Liquidität sichern. 
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Der Bund wird gesetzlich klarstellen, dass für Gewerbemiet- und Pachtverhältnisse, die von 

staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 betroffen sind, vermutet wird, dass erhebliche 

Geschäftsbeschränkungen in Folge der Covid-19-Pandemie eine schwerwiegende Störung der 

Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB darstellen können. 

 

 

Gerne stehen die Ihnen bekannten Ansprechpartner unserer Kanzlei auch hier zur Verfügung. 

Ergänzend hierzu finden Sie die Ansprechpartner, die Ihnen beratend und gestaltend zur Verfügung 

stehen und sich mit den vorstehenden Themen besonders beschäftigt haben.  

 

  

  

Jörg Seidel 

 
Partner, Steuerberater 

 

Jürgen Baur 

 
Partner, Steuerberater, 
ö.b.u.v. SV Unternehmensbewertung 
 

joerg.seidel@sonntag-partner.de 
Tel.: + 49 821 57058 - 0 

 

 

juergen.baur@sonntag-partner.de 
Tel.: + 49 821 57058 - 0 

 

 
 

 

 

Martin Brodacki 
 
Steuerassistent 
 
martin.brodacki@sonntag-partner.de 

Tel.: + 49 821 57058 - 0 

 

 

 

https://www.sonntag-partner.de/team/jorg-seidel/
https://www.sonntag-partner.de/team/jorg-seidel/
https://www.sonntag-partner.de/team/jurgen-baur/
https://www.sonntag-partner.de/team/jurgen-baur/
mailto:joerg.seidel@sonntag-partner.de
mailto:joerg.seidel@sonntag-partner.de
mailto:juergen.baur@sonntag-partner.de
mailto:juergen.baur@sonntag-partner.de
mailto:martin.brodacki@sonntag-partner.de
mailto:martin.brodacki@sonntag-partner.de
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Sonntag & Partner 

 

Bei Sonntag & Partner spielen viele Talente zusammen.  
 
An unseren süddeutschen Standorten sind wir bundesweit sowie im internationalen Umfeld tätig und 

stehen unseren Mandanten aus dem gehobenen Mittelstand in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, 

Steuer- und Rechtsberatung mit über 300 Mitarbeitern ganzheitlich zur Seite.  

Die jeweilig projektbezogene Teamzusammenstellung sowie der fachübergreifende und integrierte 

Beratungsansatz zielen auf eine präzise Lösungsentwicklung und Lösungsumsetzung – je nach 

individuellem Bedarf der Mandanten – ab.  

Abgerundet wird unser Kanzleiprofil durch Family Office-Dienstleistungen, Vermögensbetreuung,  

IT Consulting und digitale Steuerberatung. 

 

Abschließende Hinweise 

 

Weitere Informationen über unsere Kanzlei und unser Beratungsangebot finden Sie unter 

https://www.sonntag-partner.de/ 

https://www.sonntag-partner.de/

